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Hausordnung 
 
 

1.   Betreten des Schulhauses 

1) Das Schulhaus wird durch die Garderobe betreten und verlassen. 

2) Im Schulhaus selbst herrscht Hausschuhpflicht (keine Socken, nicht barfuß, keine 
Turnschuhe). 

3) Im Schulhaus ist dem offiziellen Charakter der Schule angemessene Kleidung zu tragen. 
Kopfbedeckungen sind nicht gestattet. 

4) Ein Aufenthalt in den Garderoben ist aus Sicherheitsgründen außer zum Deponieren von 
Straßenschuhen, Kleidung und sonstigem Eigentum verboten. 

 
2.   Aufsicht 

1) Eine Beaufsichtigung erfolgt ab 7:45 Uhr. 

2) Während der Pausen bleiben die Klassentüren offen (Unter- und Oberstufe). 

3) Nach dem Läuten (Stundenbeginn) haben sich die Schüler:innen in ihre Unterrichtsräume zu 
begeben bzw. unmittelbar vor den Unterrichtsraum (versperrte Klassen, Fachsäle) auf die 
Lehrkraft zu warten (kein Aufenthalt in den Gängen). 

4) In Freistunden haben sich die SchülerInnen ausschließlich im Foyer aufzuhalten (nicht in der 
Klasse!). 

5) Für die Oberstufe steht auch der 3. Stock als Aufenthaltsraum zur Verfügung. 

6) Schüler:innen der Unterstufe dürfen sich während der Mittagspause nur dann im Schulhaus 
aufhalten, wenn sie zur Mittagsaufsicht angemeldet sind. Die Schüler:innen müssen am 
Schuljahresbeginn von den Eltern für die Beaufsichtigung angemeldet werden. 

7) Das Schulgelände darf während der Pausen nicht verlassen werden. (Ausnahme: 
Mittagspause) 

 

3.  Sicherheit 

1) Das Klettern, Sitzen oder gar Stehen auf Fensterbänken ist nicht erlaubt. 

2) Die SchülerInnen müssen sich von den Stockwerksgeländern fernhalten (Absturzgefahr). Es 
dürfen keine Tische, Sessel oder Couches an das Geländer geschoben werden. 

3) Ballspielen ist im Schulhaus nicht, im Hof nur mit Softbällen gestattet. Im Amphietheater 
auch mit Volleybällen. Alle Ballspiele sind im Bolzkäfig erlaubt. 

4) Es ist nicht erlaubt, Gegenstände jeglicher Art aus dem Fenster zu werfen oder von oberen 
Stockwerken zu werfen oder als Wurfgeschoße im Gebäude zu verwenden. 

5) Das Benützen der Fluchtstiege ist ausschließlich im Alarmfall vorgesehen. 

6) Das Verhalten auf den Gängen und Treppen hat so zu erfolgen, dass niemand gefährdet 
oder belästigt wird (kein Laufen, Toben, Schreien). Körperliche Gewalt, Verletzungen und 
verbale Angriffe (auch Cyber-Mobbing) sind in jeder Form zu unterlassen. 

7)  Das Rauchen & Vapen ist am gesamten Schulgelände sowie auf dem Gehsteig vor der 
Schule verboten. 
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4. Umgang mit Schulhaus und Inventar 

1) Verschmutzung und Beschädigung von Böden, Wänden, Schulmöbeln, Lehrmitteln etc. ist 
zu vermeiden. Für Schäden jeglicher Art haben die Verursacher:innen aufzukommen. 

2) Für Abfälle sind die Abfallkörbe zu verwenden. Schüler:nnen können aufgefordert werden, 
ihren Abfall zu beseitigen (Abfalltrennung beachten). 

3) Warme Speisen, Eis und Getränke in offenen Bechern dürfen ausschließlich im Buffetraum 
konsumiert werden. 

4) Schulhof und Terrasse dürfen nur bei Schönwetter benützt werden. 

5) Nach Unterrichtsschluss werden in jedem Unterrichtsraum die Sessel entweder auf die 
Tische gestellt, damit die Böden gereinigt werden können (Mo, Mi, Fr) oder zum Tisch 
geschoben (Di, Do) werden, damit die Flächen gewischt werden können. 

 

5. Vereinbarungen 

1) Das Trinken von Wasser oder Tee aus verschließbaren Flaschen ist während des Unterrichts 
erlaubt. 

2) Musikhören ist für Oberstufenklassen während der großen Pause erlaubt (nicht mit Handy 
oder Blue Tooth(Widerruf jederzeit möglich). 

3) Kaffee/Teekochen ist ab der 6. Klasse unter folgenden Voraussetzungen erlaubt: 
a. feuerfeste Unterlage für Kaffeemaschine bzw. Wasserkocher 
b. Behälter für Kaffee, Geschirr etc. 
c. Einhaltung von Sauberkeit 
d. Nicht nahe Vorhängen 
(Widerruf jederzeit möglich!) 

4) Handys bleiben während des gesamten Aufenthalts im Schulgebäude und Schulgelände 
ausgeschaltet und unsichtbar. Ausnahmen sind nur über Rücksprache mit einem Lehrer 
oder einer Lehrerin möglich. Bei Nichtbeachtung erfolgt Abgabe im Sekretariat. Das Handy 
muss dann von Erziehungsberechtigten abgeholt werden. 

Ab 13.00 Uhr dürfen Schüler:innen der Oberstufe die Handys in den Freistunden benutzen. 

 

 

                     Stand: 16.02.2026 

 

Erinnerungen: 

1) Im Fall eines Feueralarms müssen Schüler:innen den Anweisungen der Lehrkraft 
folgen, sie dürfen nicht einfach selbst bei der Tür hinauslaufen! 
 

2) Lüften: Jeder Unterrichtsraum sollte in jeder Pause und einmal in der Mitte jeder 
Unterrichtseinheit gelüftet werden, um gute Raumluftqualität zu haben. Dies soll aus 
Energiespargründen in der kalten Jahreszeit mittels Stoßlüften erfolgen. 

 
3) Grüßen im Schulhaus: Wir grüßen einander: Klassenkamerad:innen, Schüler:innen und 

Lehrer:innen. 


